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RS OGH 1982/12/15 6Ob679/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1982

Norm

ABGB §863 L

Rechtssatz

Wo eine Willenserklärung des gesetzlichen Vertreters zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des P4egschaftsgerichtes

bedarf, reicht das Verhalten des gesetzlichen Vertreters allein nicht zu einer rechtswirksamen schlüssigen Handlung

aus. Vielmehr bedarf es in solchen Fällen immer der ausdrücklichen Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes.
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